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Telefon 06324-981068 ( Telefax 06324-82291

Geschaeftsstelle@pfhv.de

Volksbank Speyer-Neustadt-Hockenheim - Blz. 547 900 00 - Kto. 43710

SK Rhein-Haardt  - Blz. 546 512 40 - Kto. 1007426
Schiedsrichterausschuss

Schiedsrichter-Einsatzrichtlinien für die Saison 2011/2012

1.
Von den angebotenen Fortbildungsveranstaltungen sind für alle SR 2 von 4 Fobis (jeweils 1x Oktober/November und 1x Februar/März-April) verpflichtend, Ausnahme: der Stützpunktkader (wird zu Rundenbeginn vom SR-Ausschuss jeweils neu zusammengestellt und beinhaltet alle DHB-/3.LIga-/RPS-/Pfalzliga und Coaching-Kader-SR) hat alle angebotenen Stützpunkte zu besuchen, im Verhinderungsfalle kann auf einen anderen Termin im jeweiligen Monat ausgewichen werden. Unentschuldigtes Fehlen führt zur Bestrafung. Zweimaliges unentschuldigtes Fehlen bei den Fobis führt zur Streichung von der Schiedsrichterliste.


2.
Alle Entschuldigungen sind nur an den für den Kader verantwortlichen Ansetzer zu richten. Sie müssen in schriftlicher Form (per Post, Fax oder Mail) im Voraus erfolgen.


3.
Eine Beurlaubung als Schiedsrichter(in) kann für höchstens ein Spieljahr (bis 30.06.) gewährt werden. Hierzu müssen triftige Gründe vorliegen. Der VSRA entscheidet, ob einer Beurlaubung zugestimmt wird. Nach Ende der Beurlaubung meldet sich der/die Schiedsrichter(in) beim Verbands-Schiedsrichterwart ohne Aufforderung zurück. Erfolgt bis 30.06. keine Rückmeldung, ist der/die Schiedsrichter(in) von der Liste zu streichen.


4.
Jede(r) Schiedsrichter(in) hat auf Anforderung für einen festzulegenden Zeitraum Termine zu benennen, an denen er/sie Spiele leiten kann (die Listen werden per Mail zugestellt). Hierbei werden nur Termine anerkannt, an denen laut Spielplan auch Spiele stattfinden (also z. B. nicht „24.12. vor 1100 Uhr“, usw.). Die Einsatztermine sind rechtzeitig (spätestens zu dem auf dem Einsatzterminbogen genannten Datum) an den zuständigen Ansetzer einzusenden.


Kommt er/sie dieser Aufforderung nicht nach, so erklärt er/sie damit, dass er/sie zu allen Spielterminen einsetzbar ist. Lehnt er in diesem Fall einen Spielauftrag ab, so kann der Schiedsrichterausschuss eine mangelnde Eignung zur Leitung von Spielen seines/ihres Kaders oder als Schiedsrichter(in) feststellen. Der Schiedsrichterausschuss behält sich vor, Schiedsrichter von der Schiedsrichterliste zu streichen, die mehr als 15 Sperrtermine für die Saison abgegeben haben und die Mindestanzahl an geforderten Pflichtspielen (sofern möglich) nicht erreicht haben. Spiele der Mannschaften, in der selbst gespielt oder die verantwortlich gecoacht wird (Mannschaften bitte benennen), zählen nicht zu den Sperrterminen.

5.
Die Ansetzungen sind bis zu dem angegebenen Termin schriftlich (Mail/Fax/Post) zu bestätigen. Kurzfristige Spielaufträge können auch mündlich (per Telefon) erteilt und bestätigt werden. Zwischen Freitag (20 Uhr) und Sonntag 20 Uhr werden unterhalb der Pfalzligen keine Änderungen durch die Ansetzer mehr vorgenommen (vgl. SIS).

6.
Bei Problemen mit Vereinen, Offiziellen, Mannschaften und Schiedsrichterkollegen sollte der VSR-Wart umgehend informiert werden.


7.
Sobald ein(e) Schiedsrichter/in als Spieler/in automatisch oder durch Bescheid gesperrt wird, hat er/sie dies sofort an seinen Einteiler zu melden. Wer als Spieler(in), Schiedsrichter(in), Sekretär, Zeitnehmer oder Offizieller gesperrt ist, darf am Spielbetrieb (also auch als Schiedsrichter/in) nicht teilnehmen. Für die Rechtsfolgen für Verein und Schiedsrichter(in) bei einer Nichtmeldung der Sperre durch den/die Schiedsrichter(in) persönlich haftet dieser allein.
Haßloch, den 15.08.2011
Marcus Altmann
PfHV-SR-Wart
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